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Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung in Zürich

Sehr verehrte Burgenfreunde,

Zwei dringliche Traktanden, die leider anläßlich
unserer Generalversammlung vom 26. September in
Basel noch nicht genügend vorbereitet waren, erheischen

die Einberufung einer außerordentlichen
Generalversammlung. Wir laden Sie daher höflich ein auf

Freitag, 11. Dezember 1964
20.00 Uhr: Besammlung im Hotel Baur en Ville,

Poststraße 12 (Paradeplatz), Zürich 1, Saal 1. Stock.

20.15 Uhr: Generalversammlung

Traktanden:

1. Revision der Statuten*)
2. Festsetzung des Jahresbeitrages
3. Verschiedenes.

*) Zu Traktandum 1, Revision der Statuten

Bisheriger Text:

§ 3b Einzelpersonen, die einen jährlichen Minimalbeitrag
von Fr. 10.— oder einen einmaligen Pauschalbetrag
von Fr. 200.— zahlen.

§ 5 Oberstes Organ des Vereins ist die jährlich wenigstens
einmal einzuberufende ordentliche Vereinsversammlung

(Generalversammlung); sie hat folgende Befugnisse:

1. Abnahme des Berichtes, der Rechnung und des
Voranschlages des Vorstandes.

2. Wahl des Präsidenten, der Vorstandsmitglieder und
der Rechnungsrevisoren.

3. Behandlung von Geschäften, die ihr der Vorstand
zuweist.

4. Abänderung der Statuten.

5. Auflösung des Vereins.

§ 6 Die Einberufung der ordentlichen wie außerordentli¬
chen Versammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels

schriftlicher Einladung an die Mitglieder.

Vorschlag:

§ 3b Einzelpersonen, die den jeweils von der Generalver¬
sammlung festgesetzten Jahresbeitrag oder einen
einmaligen, vom Vorstand festgesetzten Pauschalbeitrag
zahlen.

§ 5 wie bisher

1. wie bisher

2. wie bisher

3. Festsetzung des Jahresbeitrages

4. wie bisher 3

5. wie bisher 4

6. wie bisher 5

§ 6 Die Einberufung der ordentlichen wie außerordentli¬
chen Versammlungen erfolgt durch den Vorstand durch
schriftliche Einladung an die Mitglieder oder durch
Publikation im Vereinsorgan («Nachrichten») mindestens

14 Tage voraus.

Anschließend an die Generalversammlung hat sich
unser Mitglied, Herr Rudolf Wipf, in Hebenswürdiger

Weise für einen Lichtbildervortrag zur Verfügung
gestellt. In einer Auslese aus seiner hübschen Dia-Samm-
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